
  

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT LIEZEN 

 

Bezirkshauptmannschaft Liezen 

Frau 
Monika Schachner 

Bezirkshauptmannschaft Liezen 

Hauptplatz 12  
8940 Liezen 

 

 Anlagenreferat  
 

 

Bearb.: Mag. Elisabeth Haarmann 

Tel.: +43 (3612) 2801-220 

Fax: +43 (3612) 2801-550 

E-Mail: bhli-anlagenreferat@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:  BHLI-92797/2015-12   Liezen, am 11.06.2018 

Ggst.: Landl, Gemeinde Landl, 

Trinkwasserversorgungsanlage Gams, 

Postzahl 12/1208, wasserrechtliche Überprüfung 
 

8940 Liezen ● Hauptplatz 12 

Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie erreichbar 
 https://datenschutz.stmk.gv.at ● UID ATU37001007 

Volksbank Steiermark AG: IBAN AT044477000020240007 ● BIC VBOEATWWGRA 

Zur effizienten Abwicklung von Verfahren wird um elektronische Übermittlung Ihrer Anbringen an bhli-anlagenreferat@stmk.gv.at 
ersucht. 

__ 

 

Verständigung 
 

Mit der Eingabe vom 12.3.2018 hat die Gemeinde Landl den wiederkehrenden Befund gemäß § 134 des 

Wasserrechtsgesetzes 1959 über die Trinkwasserversorgungsanlage im Siedlungsbereich Gams, verfasst 

von der equadrat engineering GmbH vom 9.3.2018, GZ.: 17174, vorgelegt. 

 

Hierüber wird im Sinne des § 54 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 

51/1991 in der geltenden Fassung und der §§ 12 a), 21 a) 98 und 107 des Wasserrechtsgesetz 1959, 

BGBl. Nr. 215/1959 in der geltenden Fassung, eine amtswegige Überprüfung der Anlage bzw. der 

Quellschutzgebiete im Hinblick auf das Erfordernis der Anpassung am Stand der Technik  

 

Montag, den 2. Juli 2018, mit Beginn um 14:00 Uhr 
 

mit dem Zusammentritt beim Gasthaus Kirchenwirt, Gams 150, angeordnet. 

 

Verhandlungsleiterin ist: Mag. Elisabeth Haarmann 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Bezirkshauptmann i.V. 

 

Mag. Elisabeth Haarmann 

(elektronisch gefertigt) 
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Ergeht an: 

1. Gemeinde Landl, Kirchenlandl 64, 8931 Landl, - mit dem Auftrag die Kundmachung 

an der Amtstafel anzuschlagen und ferner etwaige andere, hier nicht bekannte Anrainer und 

Beteiligte sowie Fischereiberechtigte zu verständigen. 

 - Die mit dem Anschlag- und Abnahmevermerk versehene Kundmachung, mit der die 

Anrainer und Beteiligten verständigt wurden, sind bei Verhandlungsbeginn dem 

Verhandlungsleiter zu übergeben. 

 - Ein Vertreter der Gemeinde hat an der Verhandlung teilzunehmen und die 

Gemeindemappe und das Parzellenprotokoll der Gemeinde mitzubringen., mit Zustellnachweis 

(RSb) 

2. Baubezirksleitung Liezen, Wasser, Umwelt und Baukultur, Hauptstraße 43, 8940 

Liezen, per E-Mail 

3. Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit, Wartingergasse 43, 

8010 Graz, - für den Landeshauptmann von Steiermark als Wasserwirtschaftliches 

Planungsorgan, per E-Mail 

4. Abteilung 15 Energie, Wohnbau, Technik, Landhausgasse 7, 8010 Graz, mit dem 

Ersuchen um Entsendung eines hydrogeologischen Amtssachverständigen, per E-Mail 

5. Mag. Peter Reichl, Landhausgasse 7, 8010 Graz, per E-Mail 

6. Monika Schachner, Hauptplatz 12, 8940 Liezen, - zur Verlautbarung im elektronischen 

Amtsblatt der Bezirkshauptmannschaft Liezen, per E-Mail 
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